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Sicherheitskonzept des UX-Testing und Usability Labors zur COVID19-Pandemie 
 
Dieses Sicherheitskonzept wurde unter Berücksichtigung der dritten Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (3. BayIfSMV) aufgesetzt. 
 
Wichtig: 
Beachten Sie bitte die Veröffentlichungen und Aktualisierungen des Bayerischen Staatsministeriums 
für Gesundheit und Pflege (insbesondere die „Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung“) 
und die Sicherheits- und Hygienehinweise der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). 
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Nutzung des UX-Testing und Usability Labors 

Nach §6 Hochschulen der 3. BayIfSMV gilt: „[…]Die Abnahme von Prüfungen sowie 
Praxisveranstaltungen, die besondere Labor- oder Arbeitsräume an den Hochschulen erfordern, sind 
abweichend von Satz 1 zulässig; dabei ist zwischen den Beteiligten ein Mindestabstand von 1,5 m 
einzuhalten.“ 

Demnach darf das UX-Testing und Usability Labor für folgende Fälle verwendet werden: 

• Studien zu Bachelorarbeiten 
• Studien zu Masterarbeiten 
• Praxisveranstaltungen (inkl. Lehre) 

Sicherheitsmaßnahmen 

Für einen reibungslosen Ablauf gelten nachfolgende Maßnahmen. 

Hygienemaßnahmen 

Es wird dringend empfohlen, sich an die üblichen Hygienemaßnahmen zu halten, die auch vor einer 
Influenza-Infektion schützen: 

https://www.stmgp.bayern.de/
https://www.stmgp.bayern.de/
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-239/
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus.html
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• Verzichten Sie darauf, sich die Hände zu geben. 
• Halten Sie eine gute Händehygiene ein und waschen Sie die Hände mit ausreichend Seife und 

Wasser. 
• Halten Sie die Husten-/Niesetikette ein (Armbeuge statt Hand). 
• Verwenden Sie Taschentücher nur einmal und entsorgen Sie sie sicher. 
• Halten Sie mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen und vermeiden Sie 

insbesondere engen Kontakt mit Personen, die an einer Atemwegsinfektion erkrankt sind. 

Weitere Informationen zu den üblichen Hygienemaßnahmen finden sich hier. 

Sonstige Sicherheitsmaßnahmen  

Es wird dringend empfohlen, sich zusätzlich an weitere Sicherheitsmaßnahmen zu halten: 

• Nutzung des UX-Testing und Usability Labors mit max. 5 Personen 
• Desinfektion aller möglichen Berührungsbereiche der Probanden vor Testbeginn (bspw. 

Tischplatte, Tastatur, Maus) und nach Testablauf 
• Handdesinfektion aller Personen beim Betreten der Hochschule Neu-Ulm 
• Hinein- und Hinausbegleiten der Personen im Gebäude 

Zur Einhaltung der sonstigen Sicherheitsmaßnahmen steht dem UX-Testing und Usability Labor jeweils 
eine Flasche Flächen- und Handdesinfektion zur Verfügung. Die Desinfektionsmittel sind gemäß der 
Produktbeschreibungen anzuwenden. 

Zuständig für die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen ist der Testleiter des Tests bzw.  der 
Laborbuchung. 

Fragen & Anmerkungen 

Sollten Sie weitere Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie sich per E-Mail an 
tobias.schreiber@hnu.de oder andrea.kohlhase@hnu melden.   

Freigabe 
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